
            

 
Satzung des Vereins „Gemeinsam für Vielfalt“ 

 
§ 1 (Name und Sitz) 
 

(1) Der Verein führt den Namen „Gemeinsam für Vielfalt“. 
(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e.V.“. 
(3) Der Sitz des Vereins ist Unkel. 

 
§ 2 (Geschäftsjahr) 
 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 3 (Zweck des Vereins)  
 

(1) Zweck des Vereins ist, den interkulturellen Dialog und das gleichberechtigte Zusammenleben von Alt- und 
Neubürgern sowie Menschen mit und ohne Benachteiligung zu unterstützen. Mit der Förderung aktiver 
Partizipation und bürgerschaftlichen Engagements in der Verbandsgemeinde Unkel will er einen Beitrag 
leisten zu einer solidarischen und integrativen Gesellschaft. Damit einher geht die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke, die Förderung 
internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 
Völkerverständigungsgedankens und die Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte im Sinne von § 52 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 25, 13 und 10 Abgabenordnung.  
Zu diesem Zweck soll vor allem ein Bürgerpark mit einer Integrationswerkstatt als Begegnungsstätte für alle 
Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Unkel errichtet und unterhalten werden, in dem eine Do-it-
yourself-Fahrradwerkstatt, ein Fahrrad-Übungsgelände, ein Gemeinschaftsgarten sowie Begegnungs-, 
Beratungs- und Spielräume geschaffen werden, die es auch benachteiligten Menschen und Menschen mit 
geringen finanziellen Mitteln ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.  

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(3) Der Verein wahrt Neutralität im Hinblick auf Religion, ethnische Herkunft, politische Überzeugung, Alter, 
Behinderung, sexuelle Orientierung und Geschlecht. 

 
§ 4 (Selbstlose Tätigkeit) 
 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
§5 (Mittelverwendung) 
 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 
§ 6 (Verbot von Begünstigungen) 
 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch   unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§7 (Erwerb der Mitgliedschaft) 
 

(1) Vereinsmitglieder können natürliche oder juristische Personen werden, die gewillt sind, den Zweck des 
Vereins zu fördern. 

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 



(3) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

 
§8 (Beendigung der Mitgliedschaft) 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod, Auflösung der juristischen Person oder Auflösung 

des Vereins. 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. 

Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des 
Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

(3) Ein Ausschluss kann nur aus einem wichtigen Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 
Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von 
mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand, der das betroffene Mitglied über den 
Ausschluss schriftlich informiert. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung 
der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen 
Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

 
§9 (Beiträge) 
 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die 
Mitgliederversammlung. 
 

§10 (Organe des Vereins) 
 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  
 
§11 (Mitgliederversammlung) 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Wahl, 
Abwahl und Entlastung des Vorstands, Wahl der Kassenprüfer/innen, Festsetzung von Beiträgen und deren 
Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des 
Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere 
Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

(2) Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.  
(3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.  
(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich oder 

elektronisch unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern 
zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. 

(5) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten 
Termin schriftlich beantragt. Der Ergänzungsantrag ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu machen. Über 
Ergänzungen der Tagesordnung in der Mitgliederversammlung selbst entscheidet die Mitgliederversammlung 
bei Verabschiedung der Tagesordnung. 

(6) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 
die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können 
erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Text einer beabsichtigten 
Satzungsänderung ist der Einladung zur Mitgliederversammlung schriftlich oder elektronisch beizufügen. 

(7) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
(8) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied oder von einem zu wählenden 

Vereinsmitglied geleitet. 
(9) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 
(10) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
(11) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der Stimmen. 
(12) Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur von zwei Dritteln der anwesenden 

Mitglieder beschlossen werden. 
(13) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 
(14) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter 

und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
  



§12 (Vorstand) 
 

(1) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der Vorsitzenden, zwei Stellvertreter/innen, dem/der 
Schriftführer/in und dem/der Kassierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig.  

(3) Der Vorstand dokumentiert seine Tätigkeit durch die Anfertigung von Protokollen der Vorstandssitzungen. 
(4) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
(6) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und beschließt einen Geschäftsverteilungsplan. Die 

Beschlussfassung hierüber erfolgt mit zwei Dritteln seiner Mitglieder.  
 (7) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vorstand berichtet der 

Mitgliederversammlung über seine Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr, insbesondere über die Finanzen 
des Vereins und der Haushaltsplanung.  

 (8) Organmitglieder oder besondere Vertreter haften dem Verein für einen bei der Wahrnehmung ihrer 
Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für 
die Haftung gegenüber Mitgliedern des Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied/besonderer Vertreter einen 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein oder das Vereinsmitglied die 
Beweislast. Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter einem Dritten zum Ersatz eines Schadens 
verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht haben, so können sie vom Verein die 
Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen; dies gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurde.  

 
§ 13 (Kassenprüfung) 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer/innen. Diese dürfen nicht 
Mitglied des Vorstands sein.  

(2) Wiederwahl ist zulässig. 
 
§ 14 (Beirat) 
 

Der Vorstand kann durch Berufung geeigneter Persönlichkeiten einen Beirat bilden, dessen Aufgabe es ist, den 
Verein zu beraten. Die Berufung in den Beirat setzt keine Mitgliedschaft voraus. 

 
§ 15 (Auflösung des Vereins) 
 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an den Kreisverband der Caritas Neuwied und den Kreisverband der Diakonie Neuwied zu gleichen Teilen, 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. 


